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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189) gedndert worden ist

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert worden ist.

Verordnung lber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen-
verordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 1 S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom
12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189) gedndert worden ist.

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 (BGBI. | S. 2986), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes
vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189) gedndert worden ist

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBI. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306) geandert worden ist.

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 9. Juli 2021 (BGBI. | S. 2598, 2716).

Gesetz zur Férderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen Bewirtschaftung
von Abfillen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24.02.2012 (BGBI. | S. 212), das zuletzt durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 2. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 56) gedndert worden ist.

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom
29.07.2009 (BGBI. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI.
2024 | Nr. 323) gedndert worden ist.

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31.07.2009 (BGBI. I S.
2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189) geandert
worden ist

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.1998
(GVBI. S. 365), mehrfach gedndert, § 64 neu gefasst und §§ 64a bis 64d sowie die Anlage neu eingefligt
durch Gesetz vom 26.11.2024 (GVBI. S. 365).

Landesplanungsgesetz (LPIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.04.2003 (GVBI. S. 41), zu-
letzt gedndert durch § 54 des Gesetzes vom 06.10.2015 (GVBI. S. 283, 295).

Gemeindeordnung fiir Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.01.1994
(GVBI. S. 153), zuletzt geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBI. S. 473, 475).

Landesgesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmaler (Denkmalschutzgesetz - DSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.03.1978 (GVBI. S. 159), zuletzt gedndert durch Artikel 22 des
Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBI. S. 473).

Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.11.2013
(GVBI. S. 459), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.07.2023 (GBVI. S. 207).

Wassergesetz fur das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.2015 (GVBI. S. 127), zuletzt geandert durch Gesetz vom 09.07.2025 (GVBI. S. 305)

Landesbodenschutzgesetz (LBodSch@G) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.07.2005 (GVBI. S.
302), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBI. S. 287).
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Textliche Festsetzungen

Ergdnzend zum zeichnerischen Teil (Planzeichnung) gelten folgende textliche Festsetzungen nach
dem Baugesetzbuch (BauGB), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie nachrichtliche Ubernah-
men und Hinweise.

B

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) -
§ 9 Abs. 1 BauGB

1

2

Art der baulichen Nutzung

Urspriingliche Festsetzung B 1.0:

Fiir das Planungsgebiet wird aus der Darstellung des giiltigen Fld-
chennutzungsplanes folgend gemdf § 6 BauNVO ein Mischgebiet
(MI) festgesetzt.

Auf der Grundlage des § 1 (5) BauNVO werden von den allgemein
zuldssigen Nutzungen nach §6(2) ausgeschlossen:

Nr. 7 Tankstellen;

Nr. 8 Vergniigungsstdtten im Sinne des §4a (3) Nr.2 BauNVO in den
Teilen des Gebietes, die liberwiegend durch gewerbliche Nutzun-
gen geprdgt sind.

Die nach §6 (3) BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Anlagen sind
im Plangebiet nicht zuldssig.

Wird durch folgende Festsetzung ersetzt:

Allgemeines Wohngebiet (WA)

Zul3ssig sind:

1. Wohngebiude,

2. die der Versorgung des Gebiets dienende Laden, Schank-
und Speisewirtschaften sowie nicht storende Handwerks-
betriebe,

3. Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise zuldssige Nutzungen:

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen fir Verwaltungen.

Nicht zuldssig sind:

1. Gartenbaubetriebe,
2. Tankstellen.

Uberbaubaren Grundstiicksflichen

§9Abs.1Nr. 1
BauGBi.V.m.

§ 4 BauNVvO

§ 1 Abs. 6 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 2
BauGBi.V.m.
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Urspriingliche Festsetzung B 4.0: § 23 Abs. 1
BauNVO

Nach §23 BauNVO sind Gebdude nur zwischen der vorderen Bauli-
nie und der hinteren Baugrenze zuldssig. Die Zuldssigkeit von Ga-
ragen offenen oder liberdachten Stellpldtzen (Carports), Stellplcit-
zen und Nebenanlagen, wie z.B. bauliche Anlagen zur Unterbrin-
gung von Miillboxen und Fahrrdder Pfalz in der ist nach jeweils der
Landesbauordnung giiltigen Fassung zum Rheinland Zeitpunkt des
Einganges des Bauantrags, von der Bauaufsichtsbehérde zu beur-
teilen.

Wird durch folgende Festsetzung ersetzt:

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch die Festsetzung
der Baugrenzen gem. § 23 Abs. 1 BauNVO in der Planzeichnung
bestimmt. Die Zulassigkeit von Garagen offenen oder tiberdachten
Stellplatzen (Carports), Stellpldtzen und Nebenanlagen, wie z.B.
bauliche Anlagen zur Unterbringung von Miillboxen und Fahrrader
Pfalz in der ist nach jeweils der Landesbauordnung giiltigen Fas-
sung zum Rheinland Zeitpunkt des Einganges des Bauantrags, von
der Bauaufsichtsbehdrde zu beurteilen.

Flachen fiir Stellpldtze und Nebenanlagen §9Abs.1Nr. 4
BauGBi.V.m

Urspriingliche Festsetzung B 6.0:

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind nur eingeschossig
und nur bis zu maximal 30gm Grundfléche zuldssig. Auf jedem
Grundsttick sind mindestens 2 PKW — Stellpléitze zu errichten. Fiir
Gebdude mit mehr als einer Wohnung ist fiir jede weitere Woh-
nung ein weiterer Stellplatz zu errichten.

Wird durch folgende Festsetzung ersetzt:

Nebenanlagen und Stellplatze sind innerhalb und auRerhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflichen zuldssig. Nebenanlagen im
Sinne des § 14 BauNVO sind nur eingeschossig und nur bis zu ma-
ximal 30 m? Grundfldche zul3ssig.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 6

LBauO)
1

Dachlandschaft

Urspriingliche Festsetzung C 1.0:

Die Ddcher sind als Sattel-, Pult- oder Walmdach mit einem Neigungs-
winkel von 30° - 45° auszufiihren. Dachneigungen von Garagen und Ne-
bengebduden sind auch mit einer Dachneigung mit weniger als 30° ge-
stattet. Gaupen, sonstige Dachaufbauten und Dachausschnitte fiir Ter-
rassen sind grundsdtzlich zulédssig. Als Dacheindeckungsmaterialien

§ 88 Abs. 1Nr. 1
LBauO



Ortsgemeinde Mehlingen 01.10.2025
Bebauungsplan “Im Hanfgarten”, 2. Anderung — Entwurf Seite 5 von 8

sind rot- bis braunténige Ziegel bzw. Dachsteine, Kupferblecheinde-
ckungen sowie Dachbegriinungen zugelassen. Kniestocke mit einer ma-
ximalen Héhe von 0,75 m sind erlaubt. Bezugspunkte sind OK der Ge-
schofddecke und UK der FufSpfette.

Wird durch folgende Festsetzung ersetzt:

Die Dacher sind als Sattel-, Pult- oder Walmdach mit einem Neigungs-
winkel von 20° —45° auszufiihren. Dachneigungen von Garagen und Ne-
bengebauden sind auch mit einer Dachneigung mit weniger als 30° ge-
stattet. Gaupen, sonstige Dachaufbauten und Dachausschnitte fiir Ter-
rassen sind grundsatzlich zuldssig. Dachbegriinungen sind zulassig.
Kniestocke mit einer maximalen Héhe von 0,75 m sind erlaubt. Bezugs-
punkte sind OK der GeschoRdecke und UK der FulRpfette.

D Bestand friherer Festsetzungen

Die sonstigen im Bebauungsplan ,Im Hanfgarten” enthaltenden Festsetzungen einschlieflich der
getroffenen Festsetzungen in der 1. Anderung zum Bebauungsplan ,,Im Hanfgarten“ bleiben von der
vorliegenden 2. Anderung unberiihrt.
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Hinweise
Zahl, GroRe und Beschaffenheit der Stellplatze fiir Kraftfahrzeuge

Hinsichtlich der im Plangebiet der jeweiligen Nutzung entsprechend zu
errichtende Stellplatze wird auf die Verwaltungsvorschrift des Ministe-
riums der Finanzen RLP vom 24. Juli 2000 (12 150 - 4533) verwiesen.
Bei der Errichtung baulicher Anlagen sind Stellplatze fur Kraftfahrzeuge
in ausreichender Zahl und GroéRe sowie in geeigneter Beschaffenheit
herzustellen. Zahl und GroRe der notwendigen Stellplatze richten sich
nach Art und Zahl der vorhandenen und zu erwartenden Kraftfahrzeuge
der Benutzerinnen und Benutzer und der Besucherinnen und Besucher
der Anlagen; dabei ist die Moglichkeit der Inanspruchnahme 6ffentli-
cher Verkehrsmittel zu bericksichtigen (§ 47 Abs. 1 Satz 1 und 2
LBauO). Zahl und GroRe der notwendigen Stellplatze werden malRgeb-
lich durch die Art des Bauvorhabens bestimmt und sind im Einzelfall,
soweit erforderlich auch in Verfahren nach § 66 und § 67 LBauO, von
der Bauaufsichtsbehdrde im Benehmen mit der Gemeinde - soweit die
Gemeinde nicht selbst Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehorde
wahrnimmt - festzulegen. Die Anlage der Verwaltungsvorschrift enthalt
Richtzahlen, die dem durchschnittlichen Stellplatzbedarf entsprechen.
Die Richtzahlen dienen als Anhalt, um die Zahl der herzustellenden
Stellplatze unter Berlicksichtigung der ortlichen Verhaltnisse im Einzel-
fall festzulegen.
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F Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB)

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Mehlingen hat in seiner Sitzung am __._.2025 die 2. Anderung
des Bebauungsplanes , Im Hanfgarten” beschlossen. Dieser Beschluss wurde am __._ .2025 ortsib-
lich bekannt gemacht.

2. Offentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Mehlingen hat in seiner Sitzung am __._.2025 den Entwurf des
Bebauungsplanes gebilligt und den Beschluss zur Durchfiihrung der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB
gefasst. Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begriindung wurde im Zeitraum vom __._ .2025 bis
einschlieBlich __..2025 offentlich ausgelegt.

Ort und Dauer der Auslegung wurden am __._ .2025 ortsiiblich bekannt gemacht mit der Angabe,
welche umweltbezogenen Informationen verfiigbar sind. Es wurde darauf hingewiesen, dass Stel-
lungnahmen wahrend der Auslegungsfrist abgegeben werden kénnen und das nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung liber den Bebauungsplan unberiicksichtigt blei-
ben kénnen.

Die Stellungnahmen wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am __._.2025 gewdrdigt.
3. Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Mehlingen hat in seiner Sitzung am __._.2025 den Entwurf des

Bebauungsplanes gebilligt und den Beschluss zur formellen Beteiligung der Behdrden und sonstigen
Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB gefasst. Die Behoérden und sonstigen Trager 6f-

fentlicher Belange wurden mit dem Schreiben vom __._ .2025 zur Abgabe einer Stellungnahme bis
zum . .2025 aufgefordert.
Die Stellungnahmen wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzungam . .2025 gewdirdigt.

4. Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB)

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Mehlingen hat in seiner Sitzungam . .2025 den Bebauungs-
plan ,Im Hanfgarten, 2. Anderung” als Satzung beschlossen. Der Gemeinderat hat die vorliegende
Begriindung zum Bebauungsplan gebilligt.

5. Bekanntmachung / Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB)

Der Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung wurde am . .2025 ortsiiblich bekannt gemacht.
In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan mit der Begriindung
wahrend der Dienststunden in der Verwaltung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten wird.

Auf die Voraussetzungen fir die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die
Rechtsfolgen wurde gem. § 215 Abs. 2 BauGB in der Bekanntmachung hingewiesen.
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Planzeichnung

Der raumliche Geltungsbereich fiir die gednderten Festsetzungen kann der als Anlage beigefiigten
Planzeichnung entnommen werden. Die Planzeichnung ist Bestandteil der Satzung.
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Bereich der 2. Anderung des Bebauungsplans "Im Hanfgarten"
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Zeichenerklarung

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB,
8§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungs-
bereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

© GeoBasis-DE / LVermGeoRP<Jahr des Datenbezug

FIRU®?> T\

Forschungs- und Informations-Gesellschaft fir Fach-
und Rechtsfragen der Raum- und Umweltplanung mbH

67655 Kaiserslautern

Tel: +49 631 36245-0
Fax: +49 631 36245-99

www.firu-mbh.de firu-kI1@firu-mbh.de

Aufiraggeber  Ortsgemeinde Mehlingen
Projekt Bebauungsplan "Im Hanfgarten, 2. Anderung"
Planstand |Entwurf Anmerkung(en):
Name Datum MaBstab 1:500 Entwurf
Bearbeitet |Se 30.09.2025 |BlattgroBe | A3 (297x420)
Gezeichnet |dre 30.09.2025 | Projekt-Nr. |PK25-001
BahnhofstraRe 22 Berliner Strale 10

13187 Berlin

Tel: +49 30 288775-0
Fax: +49 30 288775-29
firu-berlin@firu-mbh.de




	20251001 PK25-047 Änderung Bebauungsplan Im Hanfgarten TF.pdf
	1. Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB)
	2. Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)
	3. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)
	4. Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB)
	5. Bekanntmachung / Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB)

	PK25-047 Mehlingen Im Hanfgarten-BPL_250930(E)
	Pläne und Ansichten
	A3(Q-I)



